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A Allgemeine Begründung 

1. Planungsanlass und Verfahren 

Der Stadtrat der Stadt Volkach beabsichtigt die vielfältige Kulturlandschaft zwischen  

Escherndorf und Astheim im Maintal als Grünfläche zu sichern und zu entwickeln. Auf-

grund der noch bestehenden vielfältigen, kleinteiligen Kulturlandschaft südlich von Ast-

heim und Escherndorf und auf der gegenüberliegenden Maintalseite in Nordheim am 

Main, in der „Nordheimer Au“, soll der Bereich zwischen Escherndorf und Astheim als 

kleinteilige Kulturlandschaft entwickelt werden. Dazu sollen Obstbaumbestände erhalten 

und neue Obstbaumflächen entwickelt werden.  

 

Infolge des Wandels in der Landwirtschaft, der Nachfrage bei den Verbrauchern, ist die 

obstbauliche Nutzung mit der Kulturform Halb- und Hochstamm nicht mehr rentabel und 

die Bestände werden zunehmend aufgegeben.  

Die Streuobstlandschaft in der Volkacher Mainschleife ist jedoch Ausdruck einer typi-

schen Kulturtätigkeit des Menschen am Main und aufgrund von Siedlungsentwicklun-

gen, Aufgabe von Nutzung und Umwandlung im Raum Volkach selten geworden.  

 

Die Bedeutung der Talaue zwischen Escherndorf und Astheim ist in Relation zur Ge-

samtbetrachtung der umgebenden Nutzung im Bereich der Maintalaue in der Volka-

cher Mainschleife zu stellen. Während südlich von Astheim und Escherndorf und auf 

der gegenüberliegenden Mainseite in Nordheim am Main, in der „Nordheimer Au“, die 

Kulturlandschaft mit kleinteiliger Nutzung und Streuobstbeständen geprägt ist, weist 

die Talaue zischen Astheim und Escherndorf eine geringere Vielfalt auf. Im Zusam-

menhang mit den strukturreichen Gebieten südlich Astheim und Escherndorf soll ein 

durchgängiges Band einer kleinteiligen, extensiv genutzten Kulturlandschaft mit Streu-

obst entwickelt werden.  

In der erweiterten Betrachtung des Maintalraumes ist die kleinteilige Kulturlandschaft 

mit Streuobst nur noch in Resten erhalten. Der nächste größere kleinteilige Kulturland-

schaftsbereich besteht erst wieder nördlich von Margetshöchheim mit ca. 33 ha und 

nördlich von Erlabrunn mit ca. 19 ha (Landkreis Würzburg). Von Volkach mainaufwärts 

sind weder in den Landkreisen Kitzingen, Schweinfurt und Hassberge größere Streu-

obstbestände vorhanden. Die kleinteiligen, strukturreichen Landschaftsbereiche süd-

lich von Astheim und Escherndorf sowie bei Nordheim a. Main in der „Nordheimer Au“ 

bieten daher die einzige Gelegenheit im Auenbereich des Maines eine großflächige, 

kleinteilige Kulturlandschaft zu entwickeln. Der dafür notwendige Mittelaufwand ist ge-

ring, da die Gebiete „Nordheimer Au“ (ca. 35 ha), der Bereich südlich Escherndorf (ca. 

16 ha) und südlich Astheim (ca. 24 ha) noch großflächige Bestandteile einer Kultur-

landschaft aufweisen. Mit dem Grünordnungsplan „Eichholz und Am Wert“ mit ca. 

14 ha kann für die genannten Gebiete ein Biotopverbund hergestellt werden, und 

dadurch ein großer zusammenhängender Kulturlandschaftsbereich entwickelt werden, 

der im gesamten Maintal lediglich noch bei Großwallstadt und Sulzbach in einer ähnli-

chen Größenordnung vorhanden ist. 

 

Zur Sicherung des kulturellen Erbes und des Landschaftsbildes mit seiner für die 

Volkacher Mainschleife typischen Nutzung im Sinne eines Naturerfahrungsraumes 

und zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft so-

wie zur Sicherung der Landwirtschaft ist die Planung zum Grünordnungsplan erforder-

lich  
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Der Stadtrat der Stadt Volkach hat daher in seiner Sitzung am 10. Dezember 2018 die 

Aufstellung eines Grünordnungsplanes beschlossen. Planungsanlass sind die oben ge-

nannten Gründe des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Zur Sicherung des in 

der Volkacher Mainschleife einmaligen Gebiets und zur Entwicklung der Kulturland-

schaft wird der Grünordnungsplan aufgestellt. Mit dem Erhalt des Gebiets wird auch der 

Naherholungsraum für Escherndorf und Astheim gesichert, der auch im Hinblick auf den 

Tourismus im Weinort von Bedeutung ist.  

 

Die Stadt Volkach will mit dem Vorhaben auch den von der Landesregierung im letzten 

Jahr ins Leben gerufenen Streuobstpakt unterstützen, der ebenfalls den Erhalt und die 

Sicherung von Streuobstbeständen zum Ziel hat. Durch den Grünordnungsplan werden 

somit die Ziele der Landesregierung zielgerichtet und sinnvoll im Sinne des Biotopver-

bundes und der einmaligen landschaftlichen Situation in der Volkacher Mainschleife um-

gesetzt. 

 

Die Stadt Volkach ist als Weinbauort am Main touristisch etabliert mit zahlreichen 

Übernachtungsmöglichkeiten, Vinotheken und privaten Weinverkostungen. Die Über-

nachtungsgäste suchen für Ausflüge gerne die Maintalaue auf. Insofern unterstützt die 

Planung auch den Tourismus in Volkach, 

2. Lage des Planungsgebiets und örtliche Situation 

Allgemeine Beschreibung 
 
Das Plangebiet liegt zwischen den Ortschaften Astheim und Escherndorf. Die vorge-

sehene Fläche für den Grünordnungsplan „Talaue zwischen Astheim und Eschern-

dorf“ (nachfolgend auch Geltungsbereich genannt) beträgt ca. 13,6 ha. Die Fläche 

liegt nördlich des Naturschutzgebietes NSG „Alter Main bei Volkach“ und dem FFH-

Gebiet „Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen“, östlich grenzt ein Nassab-

bau für Sand und Kies an, im Norden folgen die Weinlagen der Volkacher Main-

schleife. Das Gebiet weist Reste einer kleinteilig genutzten vielfältigen Kulturland-

schaft auf, insbesondere auf Escherndorfer Gemarkung.  

 

 
Abbildung 1: Übersicht – Lage des Geltungsbereiches (unmaßstäblich, Quelle: Geobasis-
daten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2021) 
 

Der Geltungsbereich des Grünordnungsplans umfasst in den Gemarkungen Astheim 

und Escherndorf die Fl.-Nrn. 604, 616, 605, 603, 607, 617, 606, 600, 636, 645/1, 640, 

639, 634, 635, 645, 639/1, 638, 633, 637, 632, 624/1, 626, 627, 631/1, 629, 625, 623, 

624, 631, 612, 621/1, 613, 630, 622, 615, 620, 611, 628, 621, 609, 618/1, 610, 619, 

608, 618, 641, 646, 642, 647, 643, 648, 644, 597, und 598. 
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Örtliche Gegebenheiten 
 
Der Geltungsbereich liegt naturräumlich in der Naturraum-Haupteinheit der „Mainfrän-

kischen Platten“ (Ssymank). Nach den Untereinheiten des ABSP‘s ist der Geltungsbe-

reich der „Mainaue“ zuzuordnen. 

Der Geltungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet „Volkacher Mainschleife“. Im 

Süden liegt das FFH-Gebiet 6127-371 „Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzin-

gen“ und das NSG (ID: NSG-0350.01 – „Alter Main bei Volkach“). 

Der gesamte Geltungsbereich liegt im spA-Gebiet 6027-471 „Maintal zwischen 

Schweinfurt und Dettelbach“. Innerhalb des Geltungsbereiches sind die Biotope nach 

der Bayerischen Biotopkartierung kartiert: 

- Auen-Ufergehölze und naturnahe Stillgewässer am Mainufer bei Nordheim (6127-

1056-002 und Fläche 6127-1056-001) 

Diese Biotope grenzen entlang des Maines an den Geltungsbereich an.  

 

Bei der Nutzung innerhalb des Geltungsbereiches handelt es sich um eine teilweise 

kleinteilige, teils als Acker, teils als Grünland, teils durch Obstbau genutzte landwirt-

schaftliche Flächen. Die Flächen sind überwiegend in der Hand von Privatpersonen.  

Die Flächen sind Bestandteil der Obstbaulandschaft um die Volkacher Mainschleife, 

welche im Wesentlichen den Anbau und die Produktion von Steinfrüchten zum Ziel 

hat. Das Anbaugebiet war bzw. ist eines der Hauptanbaugebiete für Steinobst in Bay-

ern. 

 

Innerhalb des Maintales beginnend vom Landkreis Würzburg bis zum Landkreis Bam-

berg ist der Bereich der Mainaue um die Volkacher Mainschleife mit einem hohen 

Strukturreichtum gekennzeichnet, dabei bildet die „Nordheimer Au“ flächenmäßig die 

größte Fläche, gefolgt von den Flächen südlich von Astheim und Escherndorf.  

Die drei genannten Flächen südlich Escherndorf und Astheim sowie die „Nordheimer 

Au“ bilden den strukturreichsten und großflächigsten Teil der Obstbaulandschaft im 

gesamten Maintal. Lediglich bei Großwallstadt und Sulzbach sind ähnlich große Be-

stände noch vorhanden. 

Insgesamt kann daher der Maintalbereich zwischen Escherndorf und Astheim sowie 

bei Nordheim als ein einmaliges kulturlandschaftliches Areal bezeichnet werden, für 

dessen Erhaltung sich die Gemeinde Nordheim am Main bereits einsetzt hat und die 

„Nordheimer Au“ mit einem Grünordnungsplan langfristig sichern und als Naherho-

lungsraum für seine Bürger gestalten möchte. In der Abstimmung der grünordneri-

schen Zielsetzung will auch die Stadt Volkach die Streuobstbestände sichern und ei-

nen weiteren Grünordnungsplan zur Entwicklung einer kleinteiligen Kulturlandschaft 

aufstellen, neben der Gemeinde Nordheim am Main, die dies bereits mit dem Grünord-

nungsplan „Nordheimer Au“ getan hat. 

 

Innerhalb der Obstanbaufläche dominieren Halbstämme mit unterschiedlichen Obstar-

ten (u.a. Apfel, Birne oder Walnuss, Zwetschge und Quitte), vereinzelt kommen Hoch-

stämme vor (meist dann Apfel, Birne oder Walnuss). 

Neben den Halbstammanlagen wurden in den letzten Jahren Niederstammplantagen 

angebaut. Teilweise wurde die Nutzung aufgegeben und die Halb- und Niederstamm-

anlagen verbrachen. Zwischen den Obstbaumreihen wird zum Teil Ackerbau betrieben 

oder Grünlandwirtschaft. Ferner findet vereinzelt Gemüsebau (auch Spargel) statt.  

  

Am nördlichen Rand des Geltungsbereiches liegt der Radweg entlang des Maintales, 
der auch gleichzeitig die Haupterschließung des Gebietes ist. Dem Radweg folgt die 
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Kreisstraße KT 31 Astheim – Escherndorf. Etwa in der Mitte und im Osten des Gel-
tungsbereiches liegt eine Zufahrt zum Main (Nutzung durch Bundeswehrstandort der 
Pioniere in der Stadt Volkach). 

3. Rechtliche Voraussetzungen und Vorgaben 

Die gesetzliche Grundlage für den Grünordnungsplan liefern das Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I Seite 3908) geändert wurde mit §11 Abs. 

2 und das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. 

S. 82, BayRS 791-1-U) , zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 

(GVBl. S. 352). Demnach sind: „Grünordnungspläne von der Gemeinde aufzustellen, 

sobald und soweit dies aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

erforderlich ist“. Das Baugesetzbuch (BauGB) regelt vor allem in § 1a und § 9 Abs. 1 

Nrn. 15, 20 und 25 Fragen, die den GOP betreffen. 

 

Wie in Punkt 1 der Erläuterung dargestellt, besteht aufgrund der noch vorhandenen 

großflächigen Kulturlandschaft in den Gebieten „Nordheimer Au“, südlich Escherndorf 

und Astheim die einmalige Entwicklungschance, einen großen zusammenhängenden 

Verbund zwischen den Teilgebieten südlich Astheim und Escherndorf sowie mit der 

„Nordheimer Au“ in Nordheim am Main mit dem Geltungsbereich des Grünordnungs-

planes zwischen Escherndorf und Astheim zu schaffen. Aufgrund der Verbrachung 

und dem Verlust an für das Gebiet charakteristischen Obstbäumen besteht ein Bedarf 

und, im Hinblick auf die Bedeutung des Gebiets für die Volkacher Mainschleife, das 

Erfordernis zur Sicherung und Erhaltung des Gebiets im Sinne des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege.  

 

Da keine Bauflächen vorgesehen sind, wird das Verfahren zur Aufstellung eines Grün-

ordnungsplanes für die Sicherung und Entwicklung des Gebiets zwischen Astheim und 

Escherndorf zur Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft sowie zur Sicherung 

des Naherholungsraumes gewählt. Die im Grünordnungsplan dargestellten geplanten 

Maßnahmen haben grünordnerischen Charakter zur Sicherung und Erhaltung des Ge-

biets.  

Bei den Verkehrsflächen sind die Bestandswege gekennzeichnet und keine weiteren 

geplant.  

 

Für das Vorhaben ist eine Umweltprüfung erforderlich.  

 
Regionalplan  
 

Die Planung des Grünordnungsplanes hat sich an den Zielen und Grundsätzen zur 

Raumordnung im Regionalplan (2) zu orientieren. 

 

Gemäß dem Regionalplan 2 Region Würzburg (2) (Stand 23.08.1985) liegt der Gel-

tungsbereich im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet.   

 

Nach dem Regionalplan (2) sind folgende Ziele und Grundsätze auf den Geltungsbe-

reich bezogen: 

 

- 1.6 Ziel 

„Die charakteristische kleinräumige und überlagernde Nutzungsstruktur, vor allem 
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in Teilen der Marktheidenfelder und Wern-Lauer-Platte, des Maintals und seiner 

Seitentäler mit Zuflüssen, des Steigerwaldes und seines Vorlandes, des Tauber- 

und Gollachtales, des Spessarts und der Südrhön, soll grundsätzlich erhalten blei-

ben, soweit dies mit betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen in der Landnutzung zu 

vereinbaren ist. Die extensiven Landnutzungsformen und Bewirtschaftungsarten 

sollen hier jedoch so weit wie möglich beibehalten werden“. 

 

-  2.3.2 Grundsatz 

Erhaltung des kleinräumigen Wechsels unterschiedlicher Nutzungsarten in der 

Mainaue, an den Maintalhängen und in den Auen und Talhangbereichen der Main-

nebengewässer. 

 

Für den Bereich zwischen Astheim und Escherndorf sind keine Vorbehaltsflächen 

bzw. Vorrangflächen für den Abbau von Sand und Kies im Regionalplan Karte 2 (Tek-

turkarte vom 15.04.2008) dargestellt. 

Nach dem Regionalplan ist nach dem Ziel B IV 2.1.1.1 die Zielsetzung zur Gewinnung 

von Bodenschätzen: „Der Abbau von Sand und Kies soll schwerpunktmäßig kon-

zentriert, stufenweise entsprechend dem jeweiligen Bedarf und bevorzugt in den aus-

gewiesenen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten vorgenommen werden.“   

Demzufolge ist der Abbau von Kies und Sand schwerpunktmäßig zu konzentrieren, 

jedoch nicht im Geltungsbereich des Grünordnungsplanes bzw. in der gesamten 

Volkacher Mainschleife.  

 

Nach Auskunft des regionalen Planungsverbandes hat das Bayerische Landesamt für 

Umwelt, Referat 105, zusammen mit dem Bayerischen Industrieverband Baustoffe, 

Steine und Erden e.V. einen Fachbeitrag erarbeitet, in dem Flächenvorschläge für die 

Anpassung und Neuausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Boden-

schätze, aufbauend auf den aktuellen Erkenntnissen bzgl. Rohstoffqualität und Roh-

stoffverfügbarkeit sowie des regionalen und überregionalen Bedarfs, enthalten sind. 

Die Fortschreibung soll gewährleisten, dass die ortsnahe Versorgung von Bevölkerung 

und Wirtschaft mit preiswürdigen mineralischen Bodenschätzen aus heimischen Roh-

stoffvorkommen sichergestellt wird (vgl. Ziel B IV 2.1.1 RP2). Der Fachbeitrag für das 

vorgeschlagene Vorranggebiet für Sand und Kies deckt sich im Wesentlichen mit dem 

geplanten Abbauvorhaben einer Abbaufirma aus der Region, die bereits Grundstücke 

im Gebiet auf Astheimer Gemarkung erworben hat. Dieses, als „kleinräumiger Abbau“ 

anzusprechendes Abbauvorhaben, widerspricht, gemessen an den Darstellungen der 

Abbaugebiete in der Tekturkarte vom 15.04.2008, der Zielvorstellung (B IV 2.1.1.1) 

des Regionalplans. Ein großräumiger Abbau würde demgegenüber jedoch den Zielen 

des Naturschutzes entgegenlaufen.  

Der Regionale Planungsverband lehnt wie in der Begründung (B IV 2.1.1.1: S. 14) dar-

gestellt „insbesondere auch weiterhin die Ausweisung der von den Fachplanungsträ-

gern vielfach geforderten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete im Landschaftsschutzgebiet 

"Volkacher Mainschleife" wegen der bestehenden Zielkonflikte ab“. In einer Begrün-

dungskarte sind nach den Ansichten des Industrieverbands Steine und Erden, Gebiete 

dargestellt, die über abbauwürdige Vorkommen verfügen (für die in der Begrünungs-

karte dargestellten Gebiete kann es im Einzelfall möglich sein, dass ein Abbau nicht 

im Widerspruch zu den Vorgaben der Regionalplanung und den Belangen von Natur 

und Landschaft steht). 

Das Gebiet zwischen Astheim und Escherndorf ist darin nicht enthalten (siehe fol-

gende Abbildung).  
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Abbildung 2: Ausschnitt aus Karte 3 "Landschaft und Erholung"  

(unmaßstäblich, Quelle: Planungsverband Bayerischer Untermain (1)  (Internetfassung, Stand: 

24.09.2010) 
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Abbildung 3: Begründungskarte Bodenschätze 

(unmaßstäblich, Quelle: Planungsverband Bayerischer Untermain (1)  (Internetfassung, Stand: 

24.09.2010) – blauer Kringel Gebiet des Geltungsbereiches 

 

 

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan  

 
Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (29.12.1983) der Stadt 

Volkach zeigt für den Geltungsbereich Fläche für die Landwirtschaft und spezifischer: 

Fläche für den Wein, Obstbau, Spargel. Ferner sind Flächen für den Gemeinbedarf 

dargestellt (Uferbereich und Zufahrt zum Main für die Pioniereinheit in Volkach). 

 

Seit der Wirksamkeit des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan hat sich die 

landwirtschaftliche Nutzung in den letzten fast 40 Jahren geändert. Die Rentabilität der 

Obsthoch- und -halbstammanlagen ist in dem Zeitraum zurückgegangen und in der 

Folge entsprechend auch die Anbauflächen. Insofern kommt dem Erhalt dieser ge-

bietstypischen Nutzung eine erhöhte Bedeutung zu, um die letzten Reste der Kultur-

landschaft, die aufgrund ihrer Fläche und Struktur im Verbund mit den Flächen südlich 

von Astheim und Escherndorf sowie der „Nordheimer Au“ am bedeutendsten in der 

Volkacher Mainschleife sind, zu erhalten. 

Die Zielsetzungen des Grünordnungsplanes, die Kulturlandschaft mit Obstbau zu er-

halten und zu entwickeln, entsprechen daher auch der städtebaulichen Zielsetzung 

nach dem Flächennutzungsplan der Stadt Volkach.  
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Abbildung 4: Wirksamer Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan  

 

 

Schutzgebiete Naturschutz- und Wasserrecht 

 

Der Geltungsbereich liegt innerhalb der Schutzzone des Landschaftsschutzgebiets 

„Volkacher Mainschleife“.  

Innerhalb der Schutzzone des Landschaftsschutzgebiets ist es verboten Veränderun-

gen vorzunehmen, die die Natur schädigen, den Naturgenuss beeinträchtigen, oder 

die Landschaft zu verunstalten. Dazu gehören Ablagerungsverbote, das Verbot von 

Bränden von Rainen und Böschungen sowie das Beseitigungsverbot von Vogelschutz-

gehölzen, Windschutzpflanzungen und Pflanzungen, die der Landschaftspflege die-

nen. 

Erlaubnispflichtig sind u.a. (zusammengefasst): 

- die Errichtung von sämtlichen Gebäuden und Zäunen,  

- Abgrabungen und Aufschüttungen größeren Umfangs und Veränderungen der Bo-

dengestaltung durch die Anlage von Kies / Sandgruben 

- Aufstellen von Zelten und Wohnwagen 

- Anlage von Park-, Sport-, Spiel-, Bade- und Campingplätzen sowie ähnliche Ein-

richtungen 

- Anlage und Erweiterung von Materiallagerplätzen, Müllsammelstellen, …  

- das Anbringen von Bild- oder Schrifttafeln 

- wesentliche Änderungen in der Bepflanzung, insbesondere Rodungen  

 

Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Vorhaben keine Schäden im LSG verursachen, 

die die Natur schädigen, den Naturgenuss beeinträchtigen oder die Landschaft verun-

stalten. 

 

Im Südosten liegt das FFH-Gebiet 6127-371 „Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und 

Kitzingen“, ferner liegt der gesamte Geltungsbereich im spA-Gebiet 6027-471 „Maintal 

zwischen Schweinfurt und Dettelbach“. 
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Innerhalb des FFH-Gebiets kommt dem Erhalt der Lebensraumtypen nach Anhang 1 

der FFH-Richtlinie sowie der Schutz der in Anhang II der FFH-Richtlinie genannten Ar-

ten eine besondere Bedeutung zu (siehe Anhang).  

Im spA-Gebiet sind die Lebensräume der im Anhang I der VS-RL aufgelisteten Vogel-

arten zu erhalten (siehe Anhang). 

 

Im Südosten und angrenzend im Nordwesten liegt das NSG (00350.01) „Alter Main bei 

Volkach“. 

 

Der Bereich liegt vollständig im festgesetzten Überschwemmungsgebiet des Maines. 

Bei den geplanten Maßnahmen handelt es sich um Maßnahmen die gemessen am ge-

samten Hochwasserabflussbereich des Maintales eine untergeordnete Wirkung haben 

(siehe Punkt 9), ohne Wirkung auf den Hochwasserabfluss. 

 

 

 

Abbildung 5: festgesetztes Überschwemmungsgebiet des Main und Lage des Gel-
tungsbereiches 

4. Begründung der Standortwahl 

Im Zusammenhang mit der „Nordheimer Au“, der strukturreichen Kulturlandschaft süd-

lich von Escherndorf und Astheim bietet der Raum zwischen Escherndorf und Astheim 

die Möglichkeit einen zusammenhängenden vielfältigen und strukturreichen Kultur-

landschaftsbereich in der Volkacher Mainschleife zu entwickeln.  

Der genannte Bereich bildet den Rest einer früher weiter verbreiteten obstbaulichen 

und kleinteiligen landwirtschaftlichen Nutzung, die nur noch in der Volkacher Main-

schleife in der Größe und Struktur zu finden ist. Im gesamten Maintal weist lediglich 

noch der Raum bei Großwallstadt und Sulzbach eine, in Größe und Vielfalt betrachtet, 

ähnliche Struktur auf. 

 

Für den Standort sprechen verschiedene begünstigende Faktoren: 

- teilweise, insbesondere auf Escherndorfer Gemarkung geeigneter, mittelalter und 

alter diversifizierter Obstbaumhalb- und Hochstammbestand; 

- gute und kurze Erschließung über den Radweg in das Gebiet und weitere bereits 

befestigte Wege innerhalb des Gebietes (keine weiteren Erschließungen erforder-

lich); 

- kurze Verbindung zu den Orten Escherndorf, Astheim und Volkach für Tagestou-

risten und Übernachtungsgäste, zu einem ausreichend großen Naherholungsraum; 
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- durch den bereits ausgebauten Weintourismus bestehen Absatzmärkte für Obst-

veredelungen, die ausbaubar sind und dadurch eine wirtschaftliche Nutzung der 

Obstbaumbestände wieder ermöglichen können (langfristige Sicherung der Obst-

baumbestände);  

- eine Vermittlung der kulturlandschaftlichen Nutzung (Nutzung kleinklimatischer 

Sonderstandorte) lässt sich am Standort darstellen; 

 

Auf Grund der dargestellten begünstigenden Standortfaktoren, insbesondere durch die 
bereits vorhandenen Strukturen („Nordheimer Au“ und die strukturreichen Kulturland-
schaftsbereiche südlich von Escherndorf und Astheim) für die der Geltungsbereich 
eine Verbundfunktion wahrnehmen kann, liegen insgesamt besondere Eignungsvor-
aussetzungen für den Standort vor, die städtebauliche und landschaftliche Zielsetzung 
(Erhalt und Erlebbarmachung der Kulturlandschaft und Vermittlung der Kulturtätigkeit 
des Menschen, Entwicklung eines Naherholungsraumes für Bürger und Touristen) der 
Stadt Volkach umzusetzen.  
Mit dem Standort besteht letztlich eine einmalige Gelegenheit die ehemalige Kultur-
landschaft im Verbund über die Volkacher Mainschleife herzustellen und zu sichern. 

5. Erschließung 

Die Erschließung erfolgt im Wesentlichen von der Kreisstraße KT 31 zwischen Ast-

heim und Escherndorf und dem Maintalradweg. Zwei weitere Zufahrten zum Main sind 

asphaltiert, ein Erdweg führt parallel zum Main durch das Gebiet. Ein Ausbau beste-

hender Zufahrten oder Wege bzw. die Neuanlage von Wegen oder Parkmöglichkeiten 

zur Erschließung sind nicht erforderlich.  

Ein Anschluss an die Kanalisation oder die Strom- und Wasserversorgung ist nicht er-

forderlich.  

6. Wasserwirtschaft 

Im Bereich des Geltungsbereiches sind keine Trinkwasserschutzgebiete ausgewiesen. 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine dauerhaft wasserführenden 

Oberflächengewässer. Der Main grenzt südlich an den Geltungsbereich an. 

Das festgesetzte Überschwemmungsgebiet überdeckt den gesamten Geltungsbereich 

(siehe auch Punkt 3). 

7. Denkmalschutz 

Im Bereich des Geltungsbereiches sind keine Bodendenkmäler dokumentiert. Nord-

östlich liegt eine Freilandstation des Mesolithikums und Siedlung der Späthallstatt-/ 

Frühlatènezeit außerhalb des Geltungsbereiches (D-6-6127-0078 “). Eventuell zu-

tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische Lan-

desamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 

Abs. 1-2 DSchG.  

8. Immissionsschutz 

Gemäß § 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind schädliche Um-

welteinwirkungen Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, 
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Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit 

oder für die Nachbarschaft herbeizuführen.  

 

Für den Geltungsbereich sind keine neuen Erschließungen vorgesehen. Der Grünord-

nungsplan enthält Festsetzungen, die im Wesentlichen dazu dienen, die vielfältige und 

strukturreiche Kulturlandschaft zu sichern. Ruhige Erholungsformen, um die Kultur-

landschaft erlebbar zu machen, sind auf den bestehenden Wegen vorgesehen. Der 

Ausbau einer touristischen Infrastruktur ist nicht vorgesehen. 

 

Die Verkehrsbelastung auf der KT 31 ist insgesamt als mittel bis gering einzustufen. 

Verkehrsspitzen sind durch Berufsverkehr unter der Woche bestimmt. Aufgrund dieser 

Rahmenbedingungen sind verkehrsbedingte Immissionen durch die Kreisstraße für 

den Geltungsbereich untergeordnet. 

 

Innerhalb des Geltungsbereiches werden die Flächen landwirtschaftlich genutzt, mit 

damit verbundenen Lärm- und Geruchsimmissionen ist zu rechnen und in der freien 

Landschaft tolerierbar. 

9. Grünflächen und Naturschutz 

9.1 Grünordnerischen Konzept  

Mit dem Grünordnungsplan soll den Zielen des Regionalplanes entsprochen werden, 

dazu ist in der Karte 3 „Landschaft und Erholung“ die Volkacher Mainschleife als Land-

schaftliches Vorbehaltsgebiet darstellt. Hier kommt den Belangen von Natur und Land-

schaft eine besondere Bedeutung zu, die vornehmlich durch die Erhaltung der Vegeta-

tionsbestände zu berücksichtigen sind.  

 

Für den Geltungsbereich zwischen Astheim und Escherndorf sind keine Vorbehalts- 

bzw. Vorrangflächen für den Abbau von Sand und Kies im Regionalplan Karte 2 (Tek-

turkarte vom 15.04.2008) dargestellt. Auch in den Begründungskarten sind keine Ge-

biete mit abbauwürdigem Vorkommen von Sand und Kies dargestellt. 

Maßgeblich für den Grünordnungsplan sind die ausdrücklich und unmissverständlich 

formulierten Ziele des Regionalplans (siehe Kap. 3).  

 

In der Abwägung der unterschiedlichen Belange (siehe Kap. 3) wird im Grünordnungs-

plan Vorrang für die Sicherung des kulturellen Erbes und des Landschaftsbildes mit 

seiner für die Volkacher Mainschleife typischen Nutzung im Sinne eines Naturerfah-

rungsraumes, zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft und zur Sicherung der Landwirtschaft eingeräumt, insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass mit dem Geltungsbereich die bestehenden kulturlandschaftlich 

hochwertigen Gebiete der „Nordheimer Au“ und die Bereiche südlich von Astheim und 

Escherndorf als zusammenhängender Kulturlandschaftsbereich verbunden werden 

kann, der im gesamten Maintal zu den größten Flächen entwickelt werden kann. 

 

Die Zielsetzungen des Grünordnungsplanes sind daher: 

- Die Erhaltung für den Naturschutz wertvollen Lebensraum für Tier- und Pflanzen-

arten;  

- die Sicherung und Entwicklung einer strukturreichen und vielfältigen landwirtschaft-

lichen Nutzung als Kulturgut;  
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- die Erlebbarmachung des kulturlandschaftlichen Raumes der Volkacher Main-

schleife und die Wissensvermittlung zur Kulturtätigkeit des Menschen, über Nah-

rungsmittel, ihren Anbau, und Besonderheiten des Standorts als Lebensraum für 

Pflanzen und Tiere; 

- die Entwicklung des Geltungsbereiches als Bestandteil der Kulturlandschaft der 

Volkacher Mainschleife als nutzbares und erlebbares Obstanbaugebiet; 

 

Die Festsetzungen zur Grünordnung dienen dazu, das Landschaftsbild zu erhalten 

und aufzuwerten (Landschaftsschutzgebiet) sowie den Belangen des Artenschutzes 

im Hinblick auf die europäischen Schutzgebiete (FFH-Gebiet 6127-371 „Mainaue zwi-

schen Grafenrheinfeld“, spA-Gebiet 6027-471 „Maintal zwischen Schweinfurt und Det-

telbach“) nachzukommen.  

Mit der Erhaltung aber auch der Gestaltung der Grünräume entstehen zusätzlich neue 

Lebensräume für die heimische Flora und Fauna. 

9.2 Grünflächen 

Für einen Teil des Grünordnungsplanes ist eine Grünfläche mit Zweckbindung festge-

setzt.  

 

Zweckbestimmung Familienobstbäume 

  Durch die Grünfläche „Familienobstbäume“ soll eine Fläche für die Pflanzung von 

Obstbaumhochstämme zur Verfügung gestellt werden, auf der interessierte Bürger an-

lässlich einer Hochzeit oder Geburt eines Kindes einen Obstbaum pflanzen können.  

  Die geplante Maßnahme ist darauf ausgerichtet mehr Hochstammobstbäume zu pflan-

zen. Die Flächen werden extensiv durch einmalige Mahd im September gepflegt.  

 

Ferner soll durch Beschilderung entlang des Radweges über den kulturlandschaftli-

chen Raum informiert und über die unterschiedliche Kulturtätigkeit des Menschen Wis-

sen vermitteln werden. Dabei könnte die Beschilderung insbesondere auf die Obstart 

Zwetschge Bezug nehmen (Zwetschgenlehrpfad), da diese Obstart häufig in der 

Volkacher Mainschleife war. Dieses kulturhistorische Potential ließe sich neben dem 

Weinbau in der Region touristisch nutzen. 

Durch die Beschilderung ausschließlich entlang des Radwegs wird darauf abgezielt 

die Besucher zu lenken und Störungen im Gebiet zu vermeiden. 

9.3 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

Entwicklungsziel: Sicherung und Entwicklung einer strukturreichen und vielfältigen 

landwirtschaftlichen Nutzung als Kulturgut: 

 

Mit den folgenden Festsetzungen soll die mainschleifentypische kleinteilige Kulturland-

schaft als Mosaik aus Obstbaumhalb- und Hochstammanlagen, extensiv genutzten 

Wiesen, Sonderkulturen, wie Spargel erhalten und entwickelt werden; 

 

-  Erhalt der strukturgebenden Obstbaulandschaft aus Hoch- und Halbstammobst-

baumbeständen durch fachgerechten Obstbaumschnitt und Pflege des Grünlan-

des. Die Entfernung von Gehölzen ist auf ein Mindestmaß zu beschränken.  
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Durch den Ersatz abgängiger Gehölze durch Nachpflanzung, nach Möglichkeit 

von Halb- und Hochstämmen, soll der Obstbaumbestand weiterentwickelt werden. 

Ferner sind Maßnahmen zum Schutz der Obstanlagen vor biotischen Gefahren 

(z.B. Schädlingsbefall), die geeignet sind, den Obstbestand bzw. die Nutzung des 

Obstbestandes zu gefährden, zulässig. Dadurch soll die bisherige Nutzung nicht 

eingeschränkt werden. 

 

-  Mit den Flächen zur Schaffung einer kleinteiligen Kulturlandschaft durch Anpflan-

zen von Obstbäumen und -sträuchern sollen Obstwiesen mit Obstbäumen (Hoch- 

und Halbstämme) unter Verwendung standorttypischer Obstsorten angereichert 

und das Landschaftsbild gebietstypisch weiterentwickelt werden. Durch gezielte 

Pflanzung von verschiedenen Zwetschgensorten soll an die ehemalige bestim-

mende Obstkultur in der Region der Mainschleife angeknüpft werden,  

Zur Aufwertung des Gebiets sind weitere Maßnahmen vorgesehen, welche das 

Gebiet als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten verbessern. Dazu sollen Blüh-

streifen mit autochthonem Saatgut angelegt werden mit unterschiedlicher Pflege, 

um Lebensraumansprüche von Insekten, Feldvögeln und Reptilien zu berücksich-

tigen. Ferner sollen weitere Lebensraumrequisiten wie sandige Rohbodenstand-

orte und Steinschüttungen den Bereich ergänzen. Die Maßnahmen sollen im 

Zuge als Ausgleichsmaßnahmen für künftige Eingriffe umgesetzt (Ökokonto der 

Stadt) werden. Mit dem Grünordnungsplan kann die Stadt Volkach ein Vorkaufs-

recht ausüben, um die städtebauliche Zielsetzung (siehe Kap. 4) umzusetzen. 

 

Entwicklungsziel: Schaffung einer vielfältigen Talaue mit einem Mosaik aus Auewäl-

dern und Offenlandbereichen: 

 

Mit den folgenden Festsetzungen soll entlang des Maines die typische vielfältige Au-

envegetation als Mosaik von Offenlandbereichen und Auenwälder entwickelt werden; 

 

- Mit dem Erhalt der Auengehölze und Sukzession zu Auwald soll ein für die Talaue 

des Maines typischer Lebensraum entwickelt werden. Auwälder sind typische Bio-

toptypen entlang des Maines, die im Geltungsbereich in einem breiteren Streifen 

durch Sukzession entwickelt werden sollen. Forstliche Eingriffe sind nur im für den 

hydraulischen Abfluss erforderlichen Umfang zulässig. 

- Als Übergangszone zur strukturreichen Kulturlandschaft sollen Röhricht-Hoch-

staudenbestände durch Mahd alle 2 Jahre Anfang September mit Mahdgutabfuhr 

entwickelt werden. 

9.4 Auswirkungen des Vorhabens  

Eingriffsminimierung 

 

Die Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege er-

folgt durch folgende Maßnahmen: 

 

- Minimierung des Erschließungsaufwandes durch Nutzung vorhandener Zufahrten 

und Wege 

- Erhalt der wertgebenden Vegetationsbestände 
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Aufgrund der Eingriffsminimierung verbunden mit der Erhaltung der Bodenfunktionen, 

der Schonung wertvoller Vegetationsbestände und den Erhaltungsgeboten besteht 

auch aufgrund des Charakters des Vorhabens kein weiteres Ausgleichserfordernis 

nach dem Leitfaden „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“. Ferner werden mit den 

Flächen zum Anpflanzen von Obstbäumen und -sträuchern Aufwertungsmaßnahmen 

durch die Stadt betrieben. 

10. Artenschutz 

Eine Artenschutzkartierung liegt für das Gebiet nicht vor. Aufgrund der Art des Vorha-

bens, das darauf ausgerichtet ist, den Lebensraum langfristig zu sichern und als Bio-

topverbundbaustein zu den bereits wertvollen Gebieten der „Nordheimer Au“ sowie die 

strukturreiche Kulturlandschaft südlich von Escherndorf und Astheim zu entwickeln, 

sind keine floristischen und faunistischen Erfassungen erforderlich.  

Mit Bezug auf die dargestellten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind ar-

tenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch das ge-

plante Projekt auszuschließen.  

11.  Eigentumsverhältnisse und bodenordnende Maßnahmen 

Die Flächen für die Umsetzung der dargestellten Maßnahmen und Grünfläche mit 

Zweckbestimmung sind überwiegend im Eigentum von Privatpersonen. 

Die Erhaltungsfestsetzungen für die Halb- und Hochstammobstanlagen entsprechen 

der derzeitigen Nutzung, weitere Nutzungseinschränkungen sind mit der Festsetzung 

nicht verbunden. Die Erhaltungsfestsetzungen sind notwendig, um die Zielsetzung des 

Grünordnungsplanes umzusetzen. Diese betreffen mehrere Grundstückseigentümer 

mit unterschiedlichen großen Eigentumsflächen. Darunter auch die Flächen eines Ab-

bauunternehmens in der Astheimer Gemarkung, das ggf. auf den Flächen Kies / Sand 

abbauen möchte.  

Grundlage der Festsetzungen ist das grünordnerische Konzept (Kap. 9.1), das die 

Vorgaben des Regionalplanes aufgreift und durch den Grünordnungsplan nach den 

Vorstellungen der Stadt umsetzt. 

 

Von bodenordnerischen Maßnahmen wird daher vorerst abgesehen.  
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B Umweltbericht 

1. Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabe 

Zur Erarbeitung und als Grundlage des Umweltberichts ist eine Umweltprüfung durch-

zuführen. Die Umweltprüfung ist ein Verfahren, das die voraussichtlichen Auswirkun-

gen des Bauleitplans auf die Umwelt und den Menschen frühzeitig untersucht.   

 

Die gesetzliche Grundlage liefert das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das, zuletzt durch Artikel 9 

des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 674) geändert worden ist (§ 1 Aufgabe, Be-

griff und Grundsätze der Bauleitplanung, § 1a ergänzende Vorschriften zum Umwelt-

schutz, § 2, vor allem Abs. 4 - Umweltprüfung) und das Bayerische Naturschutzgesetz 

(BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert 

durch § 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021.  

1.2 Inhalt und Ziele des Plans 

Der Stadtrat der Stadt Volkach beabsichtigt den Bereich zwischen Astheim und  

Escherndorf als vielfältige Kulturlandschaft und als Biotopverbundbaustein zu den be-

reits bestehenden wertvollen und strukturreichen Flächen südlich Astheim und Eschern-

dorf zu entwickeln. Die benachbarte Gemeinde Nordheim am Main hat bereits einen 

Grünordnungsplan („Nordheimer Au“) auf der gegenüberliegenden Mainseite aufge-

stellt, um das ebenfalls strukturreiche Gebiet „Nordheimer Au“ zu sichern und zu entwi-

ckeln. 

Im Wesentlichen soll die noch vorhandene kleinteilige Kulturlandschaft gesichert wer-

den, da diese Ausdruck einer typischen Kulturtätigkeit des Menschen am Main ist und 

aufgrund von Siedlungsentwicklungen, Aufgabe von Nutzung und Umwandlung im 

Raum Volkach selten geworden ist.  

Der Geltungsbereich dient der Stadt Volkach auch als Naherholungsraum im Hinblick 

auf den Tourismus. 

Die Stadt Volkach hat in ihrer Sitzung am 10. Dezember 2018 die Aufstellung eines 

Grünordnungsplans zur Sicherung der in der Volkacher Mainschleife einmaligen Kultur-

landschaft beschlossen. 

1.3 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Auf Grund der begünstigenden Kriterien (siehe Teil A Punkt 4) und den städtebauli-

chen und landschaftlichen Zielen (siehe Teil A Punkt 9) liegen besondere Eignungs-

voraussetzungen für den Standort vor. Im Stadtgebiet sind keine alternativen Stand-

orte mit vergleichbarer Eignungsvoraussetzung (Verbundwirkung des Geltungsberei-

ches zwischen zwei wertvollen strukturreichen Vegetationsbeständen südlich von  

Escherndorf und Astheim) gegeben. 



Stadt Volkach                                 20 

Grünordnungsplan „Eichholz und Am Wert“  

 

 
 

2. Vorgehen bei der Umweltprüfung 

2.1 Untersuchungsraum 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Geltungsbereich, dieser ist ausreichend, um 

weiterreichende Auswirkungen bewerten zu können (Bsp. Emissionen, Auswirkungen 

auf Biotopverbund etc.).  

2.2 Prüfungsumfang und Prüfungsmethoden 

Geprüft werden gem. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB im Einzelnen: 

a) Auswirkungen auf Fläche, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

b) Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 

c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie 

die Bevölkerung insgesamt 

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

e) Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

g) Darstellung von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen 

h) Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in Gebieten mit Immissionsgrenzwerten, die nach 

europarechtlichen Vorgaben durch Rechtsverordnung verbindlich festgelegt sind 

i) Wechselwirkungen zwischen den Belangen a), c) und d) 

§ 1 a: 

- Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 Satz 1 

- Umwidmungssperrklausel des § 1a Abs. 2 Satz 2 

- Berücksichtigung von Vermeidung und Ausgleich nach der Eingriffsregelung gem. 

§ 1a Abs. 3 

- Berücksichtigung von FFH- und Vogelschutzgebieten gem. § 1a Abs. 4 

- Erfordernisse des Klimaschutzes gem. § 1a Abs. 5 

 

Für die Prüfung wurde eine Biotop- und Nutzungstypenerfassung des Geltungsbe-

reichs und des Umfelds vorgenommen und vorhandene Unterlagen ausgewertet (Bio-

topkartierung etc.).  

 

Die Umweltprüfung wurde verbal-argumentativ in Anlehnung an die Methodik der öko-

logischen Risikoanalyse durchgeführt. Sie basiert auf der Bestandsaufnahme der rele-

vanten Aspekte des Umweltzustandes im voraussichtlich erheblich beeinflussten Ge-

biet. Zentrale Prüfungsinhalte sind die Schutzgüter gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-d. Die ein-

zelnen Schutzgüter wurden hinsichtlich Bedeutung und Empfindlichkeit bewertet, wo-

bei auch die Vorbelastungen im Umfeld berücksichtigt wurden. 

 

Der Bedeutung und Empfindlichkeit der Schutzgüter werden den Wirkungen des Vor-

habens gegenübergestellt. Als Ergebnis ergibt sich das mit dem Bauleitplan verbun-

dene umweltbezogene Risiko als Grundlage der Wirkungsprognose. Ergänzend und 

zusammenfassend werden die Auswirkungen hinsichtlich der Belange des § 1 Abs. 6 

Nr. 7 e-i BauGB dargelegt. 
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Bei der Prognose der möglichen erheblichen Auswirkungen des Bauleitplanes wird die 

Bau- und Betriebsphase mit deren prognostizieren Auswirkungen auf die genannten 

Belange berücksichtigt, u.a. infolge 

 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant ein-

schließlich Abrissarbeiten, 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige 

Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 

Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen, 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung, 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

(zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen), 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf 

möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die 

Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und 

Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorha-

ben gegenüber den Folgen des Klimawandels, 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe. 

 

Die Auswirkungen werden in drei Stufen bewertet: geringe, mittlere und hohe Erheb-

lichkeit der Umweltauswirkungen. 

2.3 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Der vorliegende Vorentwurf wird im Laufe des Verfahrens gemäß den Ergebnissen der 

Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung ergänzt. 

3. Planungsvorgaben und Fachgesetze 

Es wurden insbesondere berücksichtigt: 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

- FFH- und Vogelschutz-Richtlinie 

- Bodenschutzgesetz 

 

Das Bundesnaturschutzgesetz und die FFH- und Vogelschutz-Richtlinie wurden durch 

entsprechende Konzeption des Grünordnungsplanes berücksichtigt. Das Boden-

schutzgesetz und Wasserhaushaltsgesetz wurden dadurch berücksichtigt, dass keine 

Flächen versiegelt werden und die Nutzungen im Überschwemmungsgebiet zeitlich 

befristet werden.  
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4. Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes und 
Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

4.1 Mensch 

Beschreibung und Bewertung 

 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Mensch steht die Wahrung der Gesundheit und 

des Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund, soweit diese von Umweltbedin-

gungen beeinflusst werden. 
 
Bewertungskriterien sind: 
 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Wohnfunktion 

Funktion für Naherholung 

 

Beim Aspekt "Wohnen" ist die Erhaltung gesunder Lebensverhältnisse durch Schutz 

des Wohn- und Wohnumfeldes relevant. Beim Aspekt "Erholung" sind überwiegend 

die wohnortnahe Feierabenderholung und die Erholungsfunktion maßgebend. 

 

Wohnfunktion 

Der Geltungsbereich selbst hat keine unmittelbare Bedeutung für die Wohnfunktion.  

 

Funktionen für die Naherholung und Erholung 

Der Bereich zwischen Astheim und Escherndorf wird von Touristen (Radtourismus 

Maintal), Übernachtungsgästen und Einheimischen für Spaziergänge genutzt.  

 

Durch das Gebiet führen der überregionale Maintalradweg und Erschließungswege, 

die der Erschließung der Grundstücke dienen. 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Auswirkungen auf die Wohnfunktion 

Mit der Sicherung und Aufwertung des Bereiches zwischen Astheim und Escherndorf 

wird die Wohnfunktion für die Bürger und Besucher von Astheim und Escherndorf auf-

gewertet. Durch die Sicherung des Gebiets bleibt wohnortnah eine wertvolle Naherho-

lungsfläche für die Bürger der Ortsteile Astheim und Escherndorf erhalten.  

 

Auswirkungen auf die Naherholung 

Durch die Erhaltung der Flächennutzungen in Verbindung mit den Pflanzungen von 

Obstbäumen wird die Naherholungsfläche aufgewertet und für die Bürger der Ortsteile 

Astheim und Escherndorf gesichert.  

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Mensch:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  
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4.2 Tiere und Pflanzen, Biodiversität 

Beschreibung und Bewertung 
 
Zur Bewertung des vorhandenen Biotoppotenzials werden folgende Bewertungskrite-

rien herangezogen: 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Naturnähe 

Vorkommen seltener Arten 

Seltenheit des Biotoptyps 

Größe, Verbundsituation 

Repräsentativität 

Ersetzbarkeit 

 

Der Geltungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet „Volkacher Mainschleife“. Im 

Süden liegt das FFH-Gebiet 6127-371 „Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzin-

gen“. Der gesamte Geltungsbereich liegt im spA-Gebiet 6027-471 „Maintal zwischen 

Schweinfurt und Dettelbach“. Innerhalb des Geltungsbereiches sind die Biotope ent-

lang des Maines nach der Bayerischen Biotopkartierung kartiert: 

- Auen-Ufergehölze und naturnahe Stillgewässer am Mainufer bei Nordheim (6127-

1056-002 und Fläche 6127-1056-001). 

 

Bei den Grünflächen handelt es sich um kleinteilige, überwiegend durch Obstbau und 

landwirtschaftlich genutzte Flächen (Acker, Grünland).  

Der Geltungsbereich ist Bestandteil der Obstbaulandschaft um die Volkacher Main-

schleife, welche im Wesentlichen den Anbau und die Produktion von Steinfrüchten 

zum Ziel hat. Das Anbaugebiet war bzw. ist eines der Hauptanbaugebiete für Stein-

obst in Bayern. 

Innerhalb der Obstanbaufläche dominieren Halbstämme, vereinzelt kommen Hoch-

stämme vor (meist dann Apfel, Birne oder Walnuss). Neben den Halbstammanlagen 

wurden in den letzten Jahren Niederstammplantagen angebaut. Teilweise wurde die 

Nutzung aufgegeben und die Halbstammanlagen verbrachen. Zwischen den Obst-

baumreihen wird zum Teil Ackerbau oder Grünlandwirtschaft betrieben. Ferner findet 

kleinflächig Gemüsebau statt. Als Sonderkultur kommt Spargel vor. 

 

Ortsbezogene faunistisch relevante Nachweise sind nicht bekannt. Zum Zeitpunkt der 

Kartierung wurden Grünspecht und Zauneidechse beobachtet. 

 

Damit dieser Lebensraum langfristig gesichert bleibt, werden überwiegend Erhaltungs- 

und Entwicklungsfestsetzungen getroffen.  

 

Innerhalb des Maintales beginnend vom Landkreis Würzburg bis zum Landkreis Bam-

berg ist der Bereich der Mainaue um die Volkacher Mainschleife mit einem hohen 

Strukturreichtum gekennzeichnet. Dabei bilden die „Nordheimer Au“ sowie die ähnlich 

strukturierten Gebiete südlich Astheim und Escherndorf den strukturreichsten und 

großflächigsten Teil im Maintal zwischen Würzburg und Bamberg. Der Bereich inner-

halb des Geltungsbereiches ist weniger strukturreich, hat aber durch die Lage zwi-

schen den beiden strukturreichen Gebieten zwischen Escherndorf und Astheim eine 

sehr hohe Bedeutung hinsichtlich der Biotopverbundfunktion und im Zusammenhang 
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mit der „Nordheimer Au“ auch die Bedeutung einen großflächigen kulturlandschaftlich 

einmaligen Raum im Maintal zu entwickeln.  

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen 

und Störungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten 

verursachen könnten. 

 
Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse: 

- Keine: 

Die Erschließungen sind mit dem Radweg bereits vorhanden. Weitere Erschlie-

ßungen sind nicht erforderlich. 

 

Anlagenbedingte Wirkprozesse: 

- Die Haupterschließung des Gebietes wird nicht verändert. Weitere Flächenversie-

gelungen sind aufgrund der vorh. Erschließung nicht vorgesehen. Die Bodenfunkti-

onen hinsichtlich Versickerung und Filterung bleiben erhalten. 

- Wertvolle Bäume und Vegetationsbestände bleiben erhalten.  

- Naturschutzfachliche Aufwertungen durch Pflanzung von Obstbäumen. 

- Aufgrund der geplanten Maßnahmen kann eine Gefährdung von gefährdeten Vo-

gel- und weiteren Tierarten ausgeschlossen werden.  

- In Verbindung mit den vorgesehenen Maßnahmen im GOP (Pflanzung von Obst-

bäumen, Erhaltung von Obstbaumhochstämmen, Erhaltung von mageren Wiesen, 

Schaffung von Blühstreifen und Lebensraumrequisiten) werden gefährdete Arten 

wie Zauneidechse oder Grünspecht gefördert. 

 
Betriebsbedingte Wirkprozesse 

- Störung: 

Über den bestehenden Radweg hinaus sind keine weiteren Erschließungen vorge-

sehen. 

- Aufgrund der geplanten Maßnahmen sind die Auswirkungen auf gefährdete Tierar-

ten als gering einzuschätzen, da die Maßnahmen darauf ausgerichtet sind, das 

Gebiet zu erhalten und die Vielfalt zu steigern. 

 

Grundsätzlich sind die Maßnahmen im Grünordnungsplan darauf ausgerichtet die Le-

bensraumfunktion für Tier- und Pflanzenarten zu verbessern. 

Besucherlenkungsmaßahmen (Standorte der Beschilderung) erfolgen in Abstimmung 

mit der Unteren Naturschutzbehörde. 
 

 
Gesamtbewertung Schutzgut Pflanzen und Tiere:  

Auswirkungen geringe Erheblichkeit    

4.3 Boden 

Beschreibung und Bewertung 
 
Zur Bewertung des Bodens werden folgende Bewertungskriterien herangezogen: 
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Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Natürlichkeit 

Seltenheit 

Biotopentwicklungspotenzial 

natürliches Ertragspotenzial 
 
Geologisch liegt das Gebiet über den quartären Ablagerungen des Maines.  

Folgende Böden kommen vor: 

 

- 22d Vorherrschend Braunerde (podsolig), gering verbreitet Podsol-Braunerde aus 

(kiesführendem) Sand bis Sandlehm (Terrassenablagerung), gering verbreitet mit 

Flugsanddecke  

 

Durch die Nutzung wurden die Böden geringfügig verändert und entsprechen nicht 

den natürlichen Böden. 

 

Das Biotopentwicklungspotenzial ist hoch, das natürliche Ertragspotenzial ist gering 

und schwankt mit der Flachgründigkeit des Bodens von 26-36 Bodenpunkten.  

 

Die quartären Ablagerungen im Maintal sind im Prinzip zwar häufig am Main, aufgrund 

des Sandabbaus in den letzten Jahren werden die sandigen Böden jedoch rarer. 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Über die vorhandenen Erschließungen hinaus werden keine größeren Versiegelungen 

vorgenommen. Innerhalb des Geltungsbereiches werden die Bodenfunktionen nicht ver-

ändert.  

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Boden:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.4 Wasser 

Bewertungskriterien Teilschutzgut Oberflächenwasser: 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Naturnähe 

Retentionsfunktion 

Einfluss auf das Abflussgeschehen 

 

Bewertungskriterien Teilschutzgut Grundwasser 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Geschütztheitsgrad der Grundwasserüberdeckung 

(Empfindlichkeit) 

Bedeutung für Grundwassernutzung 

Bedeutung des Grundwassers im Landschaftshaushalt 
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Beschreibung und Bewertung 
 
Im Geltungsbereich befinden sich keine Oberflächengewässer. Südlich grenzt der 

Main an. 

Das Planungsgebiet befindet sich außerhalb festgesetzter Trinkwasserschutzgebiete.  

Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb eines festgesetzten Überschwemmungs-

gebietes.  

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Über die vorhandenen Erschließungen hinaus werden keine größeren Versiegelungen 

vorgenommen. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens bleibt erhalten. 

Die geplanten Maßnahmen haben keinen Einfluss auf den Hochwasserabfluss.  

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Wasser:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.5 Klima/Luft 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Klima sind vorrangig lufthygienische und klimati-

sche Ausgleichsfunktionen maßgeblich. Die lufthygienische Ausgleichsfunktion bezieht 

sich auf die Fähigkeit von Flächen, Staubpartikel zu binden und Immissionen zu min-

dern (z.B. Waldgebiete). Die klimatische Ausgleichsfunktion umfasst die Bedeutung 

von Flächen für die Kalt- und Frischluftproduktion bzw. den Kalt- und Frischluftabfluss. 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

lufthygienische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

klimatische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

 
Beschreibung und Bewertung 
 
Der Geltungsbereich ist aufgrund seiner Lage nicht als klimatisches Belastungsgebiet 

einzustufen. Das Maintal ist eine bedeutende Kaltluftabflussbahn.  

 
Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches wird die Klimafunktion des Talraumes nicht verändert. 
 

 
Gesamtbewertung Schutzgut Klima und Luft:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.6 Landschaft 

Landschaft und Landschaftsbild werden nach folgenden Kriterien bewertet: 
 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Eigenart 

Vielfalt 

Natürlichkeit 

Freiheit von Beeinträchtigungen 

Bedeutung / Vorbelastung 
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Der Geltungsbereich liegt innerhalb der Volkacher Mainschleife und hat eine hohe Be-

deutung für die Erholung und Naherholung für Touristen und Bewohner der Stadt 

Volkach und der Ortsteile Astheim und Escherndorf.  

Durch die teilweise noch erhaltene Nutzung mit dem Anbau von Steinobst und der 

kleinteiligen Nutzung ist der Geltungsbereich Bestandteil der typischen Kulturland-

schaft der Volkacher Mainschleife. Aufgrund der Größe und Ausprägung ist diese Kul-

turlandschaft in der Volkacher Mainschleife einmalig. Im Zusammenhang mit dem 

nichtschiffbarem Main ist der Geltungsbereich frei von übergeordneten Beeinträchti-

gungen (Leitungen, Verkehr).  

Insgesamt hat der Geltungsbereich eine sehr hohe Bedeutung für das Landschafts-

bild. 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Da der Geltungsbereich im Zusammenhang mit der „Nordheimer Au“ und den struktu-

rierten Flächen südlich Astheim und Escherndorf die größte zusammenhängende Flä-

che der ehemaligen Obstbaulandschaft an der Volkacher Mainschleife ist, kommt dem 

Bereich eine hohe Bedeutung im Hinblick auf die Eigenart der Landschaft zu. Der Grün-

ordnungsplan dient dazu die Landschaftsstruktur zu erhalten bzw. den Wert der Land-

schaft ins Bewusstsein zur rücken (z. B. durch Infotafeln).  

Insgesamt werden keine störenden Nutzungen oder Erschließungen vorgenommen.  

  
 

Gesamtbewertung Landschaft:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.7 Fläche 

Es handelt sich um eine Fläche, die mit unterschiedlichen landwirtschaftlichen Kultu-

ren genutzt wird, teilweise fallen Kulturen brach.  

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Die Flächen bleiben erhalten. 

4.8 Kultur- und Sachgüter 

Schützenswerte Bodendenkmäler oder andere Kultur-/Sachgüter sind im Geltungs-

bereich nicht bekannt.  

4.9 Wechselwirkungen 

Bereiche mit ausgeprägtem ökologischem Wirkungsgefüge sind im Geltungsbereich 

vorhanden, werden aber durch die Art der geplanten Nutzung nicht verändert. Da 

keine neuen Erschließungen vorgenommen werden und Maßnahmen zur Besucher-

lenkung entlang des Radweges stattfinden, sind keine Störwirkungen zu erwarten. 

Durch den Grünordnungsplan sollen die wertvollen Vegetationsbestände erhalten und 

entwickelt werden.  
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4.10 Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 

Im Grünordnungsplan liegt der Schwerpunkt in der Erhaltung des Gebiets durch Erhal-

tungsfestsetzungen wertvoller Vegetationsbestände. Ferner sind Maßnahmen zum 

Naturschutz und zur Landschaftspflege vorgesehen.  

Die mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen haben daher keinen Einfluss auf 

das FFH-Gebiet 6127-371 „Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen“ und 

spA-Gebiet 6027-471 „Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach“, da die Planung 

die Erhaltung und Entwicklung im Sinne des FFH-Gebiets bzw. spA-Gebiets vorsieht. 

Die Maßnahmen zur Besucherlenkung sind entlang des Radweges vorgesehen, neue 

Wege im Geltungsbereich sind nicht vorgesehen.  

Eine Verträglichkeitsabschätzung für den Grünordnungsplan ist daher nicht erforder-

lich, da dieser den europäischen Schutzgebieten dient. 

5. Sonstige Belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 des BauGB 

Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

 

Emissionen, Abfälle oder Schmutzwasser fallen während des Betriebes nicht an.  

 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

 

Nicht erforderlich für die geplante Nutzung. 

 

Bodenschutzklausel und Umwidmungssperrklausel gem. § 1a Abs. 2 BauGB 

 

Die Bodenfunktionen werden innerhalb des Geltungsbereiches nicht beeinträchtigt. 

 

Darstellung von Landschaftsplänen 

 

Der in den Flächennutzungsplan integrierte Landschaftsplan der Gemeinde stellt den 

Bereich als Fläche für die Landwirtschaft dar. 

 

Erfordernisse des Klimaschutzes 

 

Nicht erforderlich für die geplante Nutzung. 

6. Zusammenfassende Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-
standes und der erheblichen Auswirkungen  

Gemäß Anlage 1 Abs. 2 Ziffer b zum BauGB sind die Auswirkungen u.a. infolge der 

folgenden Wirkungen zu beschreiben: 

 

Auswirkungen infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, so-

weit relevant  

 

Die diesbezüglichen Auswirkungen sind bei der Beschreibung der Schutzgüter in Kapi-

tel 4. ausführlich dargelegt. 
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Auswirkungen infolge der Nutzung der natürlichen Ressourcen, insbesondere Fläche, 

Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

 

Die diesbezüglichen Auswirkungen sind bei der Beschreibung der Schutzgüter in Kapi-

tel 4.ausführlich dargelegt. 

 

Auswirkungen infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Er-

schütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigun-

gen  

 

Die Auswirkungen hinsichtlich der genannten Aspekte sind bei der Beschreibung der 

Schutzgüter „Mensch“ sowie „Tiere und Pflanzen, Biodiversität“ in Kapitel 4 ausführlich 

dargelegt. 

 

Auswirkungen hinsichtlich der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseiti-

gung und Verwertung  

 

Für das Vorhaben fallen keine Abfälle oder Schmutzwasser während des Betriebes an.  

 

Auswirkungen infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe 

oder die Umwelt 

 

Von der geplanten Nutzung gehen keine Risiken aus. 

 

Auswirkungen infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benach-

barter Plangebiete 

 

Von der geplanten Nutzung ergeben sich diesbzgl. keine Auswirkungen. 

 

Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit gegenüber 

den Folgen des Klimawandels 

 

Von der geplanten Nutzung ergeben sich diesbzgl. keine Auswirkungen. 

 

Eingesetzte Techniken und Stoffe 

 

Von der geplanten Nutzung ergeben sich diesbzgl. keine Auswirkungen. 

7. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich nach-
teiliger Umweltauswirkungen 

Durch die Konzeption und die geplanten Nutzungen innerhalb des Geltungsbereiches 

werden Eingriffe vermieden. 

8. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist langfristig mit einem Verlust der Kulturland-

schaft zu rechnen (Nutzungsaufgabe der Halb- und Hochstammanlage), einschließlich 

des Verlustes der Eigenart und Vielfalt der Landschaft. Der Stadt geht im Raum der 
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Volkacher Mainschleife ein Naherholungsraum und Kulturlandschaftsbestandteil verlo-

ren. 

9. Monitoring 

Die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen ist gesetzlich vorgesehen, 

damit frühzeitig unvorhergesehene Auswirkungen ermittelt werden und geeignete Ab-

hilfemaßnahmen ergriffen werden können.  

 

Da es keine bindenden Vorgaben für Zeitpunkt, Umfang und Dauer des Monitorings 

bzw. der zu ziehenden Konsequenzen gibt, sollte das Monitoring in erster Linie zur Ab-

hilfe bei unvorhergesehenen Auswirkungen dienen (z.B.: Störung durch Freizeitnut-

zung).  

10. Zusammenfassung 

1. Allgemeines 

 

Der Umweltbericht prüft die Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt und den 

Menschen frühzeitig im Planungs- und Zulassungsverfahren.  

 

Der Stadtrat der Stadt Volkach beabsichtigt den Bereich zwischen Astheim und  

Escherndorf als vielfältige Kulturlandschaft und als Biotopverbundbaustein zu den be-

reits bestehenden wertvollen und strukturreichen Flächen südlich Astheim und Eschern-

dorf zu entwickeln. Die benachbarte Gemeinde Nordheim am Main hat bereits einen 

Grünordnungsplan („Nordheimer Au“) auf der gegenüberliegenden Mainseite aufge-

stellt, um das ebenfalls strukturreiche Gebiet „Nordheimer Au“ zu sichern und zu entwi-

ckeln. 

Im Wesentlichen soll die noch vorhandene kleinteilige Kulturlandschaft gesichert wer-

den, da diese Ausdruck einer typischen Kulturtätigkeit des Menschen am Main ist und 

aufgrund von Siedlungsentwicklungen, Aufgabe von Nutzung und Umwandlung im 

Raum Volkach selten geworden ist.  

Der Geltungsbereich dient der Stadt Volkach auch als Naherholungsraum im Hinblick 

auf den Tourismus.  

Die Stadt Volkach hat in ihrer Sitzung am 10. Dezember 2018 die Aufstellung eines 

Grünordnungsplanes zur Sicherung der in der Volkacher Mainschleife einmaligen Kul-

turlandschaft beschlossen. 

 

 

2. Auswirkungen des Vorhabens 

 

Schutzgut wesentliche Wirkungen/Betroffenheit Bewertung 

Mensch Sicherung des Naherholungsraumes, 

dadurch Aufwertung der Wohnfunktio-

nen.  

keine Erheblichkeit 

Pflanzen, Tiere, bi-

ologische Vielfalt 

Erhalt und Ergänzung der strukturrei-

chen Landschaft.  

geringe Erheblichkeit 
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Schutzgut wesentliche Wirkungen/Betroffenheit Bewertung 

Boden In das Schutzgut Boden wird nicht ein-

gegriffen, die Bodenfunktionen bleiben 

bestehen. 

geringe Erheblichkeit 

Wasser Versiegelungen werden nicht vorgenom-

men. Es werden keine Veränderungen 

des Hochwasserabflussbereiches vor-

genommen. 

geringe Erheblichkeit 

Klima Keine Veränderung der lokalklimati-

schen Auswirkungen. 

geringe Erheblichkeit 

Landschaft Die Landschaftsstruktur bleibt erhalten, 

die Erlebniswirksamkeit wird verbessert, 

Vielfalt und Eigenart werden gesichert. 

geringe Erheblichkeit 

Wechselwirkungen 

Wirkungsgefüge 

Keine Flächen mit komplexem ökologi-

schem Wirkungsgefüge durch das Vor-

haben betroffen. 

geringe Erheblichkeit  

Kultur- und Sach-

güter 

Keine Betroffenheit. -  

 

Mit den Maßnahmen im Grünordnungsplan „Eichholz und Am Wert“ gehen Wirkungen 

geringer Erheblichkeit auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima 

sowie Landschaft einher. 

Diese Auswirkungen werden durch die im Geltungsbereich vorgesehenen Maßnah-

men zur Gestaltung kompensiert. 

11. Referenzliste der Quellen 

Für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen wurden ergänzend 

zu eigenen Erhebungen vor Ort folgende Quellen herangezogen: 

- Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (ABSP) 

- Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz (Biotope, Schutzgebiete etc.) 

- Umweltatlas Bayern (Geologie, Boden, Gewässerbewirtschaftung, Naturgefahren) 

- BayernAtlas (Denkmäler etc.) 

- Erdbebenzonenkarte von Deutschland 

- Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Volkach  

 
 
 
 

 Max Wehner     

Dipl.-Ing Landschaftsarchitekt  
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Anhang  

- LSG Verordnung Volkacher Mainschleife 

- FFH–Gebiet 6127-371 „Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen“ 

gebietsbezogene Ziele 

- spA-Gebiet 6027-471 „Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach“ ge-

bietsbezogene Ziele  
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